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1. Pressespiegel

„Das geht leider 
nicht.“

Fußgängerüberwege
(„Zebrastreifen“)



1. Pressespiegel

„Das geht leider 
nicht.“

Tempo 30
auf Hauptstraßen



1. Pressespiegel

„Das geht leider 
nicht.“

Busspuren



1. Pressespiegel

„Das geht leider 
nicht.“

Verkehrsberuhigung



2. Die größten 

Probleme der 

alten StVO

Problem 1:

Erfordernis der „qualifizierten 

Gefahrenlage“

§ 45 Abs. 9 S. 3 StVO:

„Insbesondere Beschränkungen und 

Verbote des fließenden Verkehrs dürfen 

nur angeordnet werden, wenn auf Grund 

der besonderen örtlichen Verhältnisse 

eine Gefahrenlage besteht, die das 

allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung 

der in den vorstehenden Absätzen 

genannten Rechtsgüter erheblich 

übersteigt.“ 



2. Die größten 

Probleme der 

alten StVO

Problem 2:

Auto-Zentriertheit

§ 45 Abs. 9 S. 3 StVO:

„Insbesondere Beschränkungen und 

Verbote des fließenden Verkehrs dürfen 

nur angeordnet werden, wenn auf Grund 

der besonderen örtlichen Verhältnisse 

eine Gefahrenlage besteht, die das 

allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung 

der in den vorstehenden Absätzen 

genannten Rechtsgüter erheblich 

übersteigt.“ 



2. Die größten 

Probleme der 

alten StVO

Problem 3:

Beschränkung auf verkehrliche 

Ziele

§ 45 Abs. 1 S. 1 StVO:

„Die Straßenverkehrsbehörden können 

die Benutzung bestimmter Straßen oder 

Straßenstrecken aus Gründen der 

Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs 

beschränken oder verbieten und den 

Verkehr umleiten.“



3. Die neue StVO 

„Geht das jetzt?“

Vorbemerkungen

- neues StVG bereits in Kraft getreten

- enthält neue 

Ermächtigungsgrundlage in § 6 

Abs. 4a S. 1 StVG

- mit außerverkehrlichen Zielen 

Umwelt-, Klima-, Gesundheitsschutz 

und städtebauliche Entwicklung

- neue StVO noch nicht in Kraft

- BR Drs. 518/23

- BR Drs. 321/24 (Beschluss)

- noch vom BMDV zu erlassen



3. Die neue StVO 

„Geht das jetzt?“

Vorbemerkungen

- Begründung StVO-Reform: 

- „Die Leichtigkeit des Verkehrs hat 

den möglichst ungehinderten 

Verkehrsfluss (Flüssigkeit) für alle 

Verkehrsteilnehmer im Blick.“ (BR 

Drs. 518/23, S. 19)

- klargestellt: Leichtigkeit des 

Verkehrs umfasst alle Verkehrsarten

- also insb. auch: Fußverkehr!



3. Die neue StVO 

„Geht das jetzt?“

a) Fußgängerüberwege 

(„Zebrastreifen“)

§ 45 Abs. 9 S. 4 Nr. 10 StVO nF

kein Erfordernis der qualifizierten 

Gefahrenlage mehr



3. Die neue StVO 

„Geht das jetzt?“

a) Fußgängerüberwege 

(„Zebrastreifen“)

fraglich, inwieweit die Vorgaben der R-FGÜ 

2001 weiter anwendbar sind

P1: grds. keine FGÜ in Tempo-30-

Zonen

P2: hohe Anforderungen bzgl. Kfz- und 

Fußverkehrsstärken



3. Die neue StVO 

„Geht das jetzt?“

b) Tempo 30 an Hauptstraßen

§ 45 Abs. 9 S. 4 Nr. 4 + 6 StVO nF

im Grundsatz weiterhin Erfordernis der 

qualifizierten Gefahrenlage

immerhin: kein Erfordernis der 

qualifizierten Gefahrenlage mehr bei 

weiteren neu eingeführten 

Einzeltatbeständen



3. Die neue StVO 

„Geht das jetzt?“

b) Tempo 30 an Hauptstraßen

Einzeltatbestände – insb.:

- Lückenschlüsse bis 500 Meter

- Vorteil für Zentren

- an Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen

- an Spielplätzen

- an hochfrequentierten Schulwegen

- Definition? 

- Verkehrszählungen, aber auch 

Modellierungen (Einzugsgebiet)

- Vorgaben VwV StVO entscheidend



3. Die neue StVO 

„Geht das jetzt?“

c) Stärkung des 

Umweltverbunds

§ 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 StVO nF

- gänzlich neue Ermächtigungsgrundlage 

auf Grundlage des neuen § 6 Abs. 4a 

S. 1 StVG

- Anordnungsbefugnisse für

- Bussonderfahrstreifen und 

Ampelvorrangschaltungen

- Bereitstellung angemessener 

Flächen für den Fuß- und 

Radverkehr 



3. Die neue StVO 

„Geht das jetzt?“

c) Stärkung des 

Umweltverbunds

- zur Verbesserung des Umwelt- und 

Klimaschutzes, zum Schutz der 

Gesundheit und zur Unterstützung der 

geordneten städtebaulichen 

Entwicklung

- kein Erfordernis der einfachen oder 

qualifizierten Gefahrenlage



3. Die neue StVO 

„Geht das jetzt?“

c) Stärkung des 

Umweltverbunds

- Hauptanwendungsfall wohl: 

- kommunale Verkehrskonzepte

- mit Ziel der Veränderung der 

Verkehrsträgeranteile (Modal Split)



3. Die neue StVO 

„Geht das jetzt?“

c) Stärkung des 

Umweltverbunds

viele offene Fragen:

- F1: was sind angemessene Flächen für 

den Rad- und Fußverkehr?

- nicht: baulich / Fußgängerzonen 

(Straßenrecht)

- daher: nicht nur quantitativ, 

sondern auch qualitativ zu 

bestimmen

- z.B. Verkehrsberuhigungs-

maßnahmen in Wohnvierteln 

(„Poller“)



3. Die neue StVO 

„Geht das jetzt?“

c) „angemessene Flächen für 

den Fußverkehr“

viele offene Fragen:

- F2: Darlegungserfordernisse?

- Erfordernis ortsspezifischer 

Prognosen bzgl. Verkehr i.O., aber 

nicht bzgl. Anordnungszielen 

(Klimaschutz etc.)

- hier sollten nur orts- und 

maßnahmenübergreifende 

Prognosen gefordert werden

- VwV StVO entscheidend
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